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Fachanwalt Strafrecht: Sexueller Missbrauch von Jugendlichen und Besitz kinder- und jugendpornographischer Schriften

 27. Januar 2021: Sexueller Missbrauch von Jugendlichen und Besitz kinder- und
jugendpornographischer Schriften - Verfahren gegen eine geringe Geldauflage
eingestellt

  

Über eine Internetseite soll unser Mandant mit der damals 15-jährigen Zeugin an drei unterschiedlichen
Tagen Treffen vereinbart und sexuelle Handlungen gegen Entgelt vollzogen haben. Da die
Ermittlungsbehörde davon ausging, dass unser Mandant von dem minderjährigen Alter der Zeugin
gewusst, oder dieses zumindest billigend in Kauf genommen hat, wurde unserem Mandanten der sexuelle
Missbrauch einer Jugendlichen vorgeworfen.

  

Im Zuge der im Rahmen der Ermittlungen durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden zudem der PC
und die Festplatten unseres Mandanten beschlagnahmt. Bei der Auswertung der Daten hatte sich dann
herausgestellt, dass unser Mandant darüber hinaus im Besitz von über 1.000 kinder- und
jugendpornographischen Dateien gewesen war. Angesichts dieser Tatvorwürfe nahm unser Mandant
daraufhin Kontakt mit der Strafrechtskanzlei Dietrich auf. Nachdem er Rechtsanwalt Dietrich mit seiner
Verteidigung beauftragt hatte, beantragte dieser Einsicht in die Akten und arbeite nach Durchsicht der
umfassenden Ermittlungsakte eine Verteidigungsstrategie heraus. In einem Schriftsatz überzeugte
Rechtsanwalt Dietrich die Staatsanwaltschaft daraufhin davon, dass unser Mandant keine Kenntnis davon
gehabt hatte, dass die Zeugin noch nicht 18 Jahre alt war. Hinsichtlich des Besitzes der kinder- und
jugendpornographischen Dateien konnte Rechtsanwalt Dietrich die geringe Schuld unseres Mandanten
hervorheben, da auch die Anzahl der Dateien nach Auffassung von Rechtsanwalt Dietrich noch gering ist.
Entlastend war insbesondere auch, dass sich unser Mandant bereits selbst intensiv mit den Vorwürfen
auseinandergesetzt und an einer Gruppentherapie für Männer, die Kindern oder Jugendlichen durch ihr
Verhalten geschädigt haben, teilgenommen hat. Dieser Meinung war letztlich auch die Staatsanwaltschaft,
die hinsichtlich des sexuellen Missbrauchs keinen hinreichenden Tatverdacht und hinsichtlich der kinder-
und jugendpornographischen Dateien eine lediglich geringe Schuld angenommen hatte. Das Verfahren
wurde daher, wie von Rechtsanwalt Dietrich vorgeschlagen, gegen eine geringe Geldauflage eingestellt.
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